
 1

Mustertext zur Sicherungsübereignung 
 
 
Formulierungsvorschlag für eine Sicherungsübereignung eines Einzelgegenstands: 

 
 

Sicherungsübereignungsvertrag 
 
 
Zwischen 
 
…         - Sicherungsgeber - 
 
und 
 
…         - Sicherungsnehmer - 
 
 
 

1. Der Sicherungsgeber überlässt dem Sicherungsnehmer aus Darlehensvertrag vom … 
einen Betrag in Höhe von … Euro zuzüglich …% Zinsen seit dem … Zur Sicherung 
dieses Anspruchs übereignet der Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer das 
nachstehend näher beschriebene Kfz: Hersteller … Typ …, amtliches Kennzeichen 
…, Fahrgestell-Nr. … 

 
 

2. Die Übergabe des Kfz wird dadurch ersetzt, dass der Sicherungsnehmer dem 
Sicherungsgeber das Kfz zur leihweisen Benutzung überlässt. Der Sicherungsgeber 
verpflichtet sich, das Kfz pfleglich zu behandeln und die erforderlichen Wartungs- und 
Reparaturarbeiten auf seine Kosten jeweils unverzüglich vornehmen zu lassen. 

 
 

3. Der Sicherungsgeber versichert, dass er zur freien Verfügung über das Kfz berechtigt 
ist und dass es nicht dem Eigentumsvorbehalt oder sonstigen Rechten Dritter 
unterliegt. Dem Sicherungsgeber ist bekannt, dass diese Angabe nicht zutreffend ist, 
wenn der Verkäufer das Kfz ausdrücklich oder in AGB den Übergang des Eigentums 
an dem Kfz von dessen voller Bezahlung abhängig gemacht hat und diese noch nicht 
erfolgt ist. Der Sicherungsgeber versichert außerdem, dass Rückstände wie 
Forderungen für Garagenmiete, durch die ein Vermieterpfandrecht begründet sein 
könnte, nicht bestehen. 

 
 

4. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, während der Dauer dieses Vertrags eine 
Haftpflichtversicherung und eine Kaskoversicherung aufrechtzuerhalten und dies dem 
Sicherungsnehmer auf Verlangen nachzuweisen. Der Sicherungsgeber tritt dem 
Sicherungsnehmer alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 
Kaskoversicherung ab sowie alle Schadensersatzansprüche, die ihm im Falle einer 
Beschädigung des Kfz gegen Dritte und deren Haftpflichtversicherung zustehen 
werden. 

 
 

5. Sollten die Rechte des Sicherungsnehmers durch Maßnahmen Dritter oder durch 
sonstige Ereignisse (Unfall, Beschädigung, Beschlagnahme, Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens) beeinträchtigt oder gefährdet werden, so ist der 
Sicherungsgeber verpflichtet, den Sicherungsnehmer unverzüglich zu unterrichten. 
Im Falle der Beschlagnahme oder Pfändung hat er den Dritten unverzüglich auf die 
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Rechte des Sicherungsnehmers hinzuweisen. Er wird dem Sicherungsnehmer 
gleichzeitig die für eine Intervention erforderlichen Unterlagen, insbesondere ein 
etwaiges Pfändungsprotokoll, übersenden. 

 
 

6. Gerät der Sicherungsgeber hinsichtlich der unter Ziffer 1 bezeichneten Forderung in 
Verzug, so kann der Sicherungsnehmer die Herausgabe des Kfz verlangen. Dieser 
ist berechtigt, das Kfz nach pflichtgemäßem Ermessen zu verwerten, ohne dabei an 
die Vorschriften über den Pfandverkauf gebunden zu sein. 

 
 

7. Für die Dauer des Sicherungseigentums des Sicherungsnehmers gibt der 
Sicherungsgeber diesem den für das Kfz ausgestellten Kfz-Brief. 

 
 

8. Sobald der Sicherungsgeber den Sicherungsnehmer wegen der in Ziffer 1 
bezeichneten Forderung befriedigt hat, fällt das Eigentum an dem Kfz an den 
Sicherungsgeber zurück, ohne dass es eines besonderen Übertragungsakts bedarf. 
In diesem Fall hat der Sicherungsnehmer den Kfz-Brief unverzüglich dem 
Sicherungsgeber zurückzugeben. 

 
 
(Ort, Datum) 
 
(Unterschriften) 
 
 



Mustertexte zum Eigentumsvorbehalt 
 
 
 

Formulierungsvorschlag: Einfacher Eigentumsvorbehalt 
 
„Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. 
Mit Bezahlung der letzten Rate geht das Eigentum ohne weiteres auf den Käufer über. Der 
Käufer verpflichtet sich, bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises weder durch 
Verkauf, Verpfändung, Vermietung, Verleihung oder in sonstiger Weise über die Ware zu 
verfügen.“ 
 
 
 
 

Formulierungsvorschlag: Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit 
Weiterveräußerungsklausel 

 
„Der Käufer ist befugt, unsere Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter 
zu veräußern. Sämtliche hieraus entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer 
hiermit im Voraus an uns ab, und zwar in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (einschl. 
MwSt.) Ungeachtet dieser Abtretung bleibt der Käufer weiterhin zur Einziehung der 
Forderungen berechtigt.“ 
 
 
 
 

Formulierungsvorschlag: Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit 
Verarbeitungsklausel 

 
„Verarbeitung und Umbildung unserer Ware durch den Käufer findet ausschließlich für uns 
statt. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren steht uns Miteigentum an 
der neuen Sache zu in Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum 
Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Ware zur Zeit der Verarbeitung.“ 
 


